
1. Im Zuge der Verlegung einer Versorgungsleitung im Neubaugebiet

Grundbetrag Nettopreise
1)

Bruttopreise
2)

für die Herstellung nur des Grundstückanschlusses

für Versorgungsleitung bis 4 m Anschlusslänge 894,00 1.063,86

für jeden weiteren angefangenen Meter 53,00 63,07

2. Im Zuge der Verlegung einer Versorgungsleitung im übrigen Gebiet

(Erneuerung einer Versorgungsleitung)

Grundbetrag Nettopreise
1)

Bruttopreise
2)

für Versorgungsleitung bis 15 m Anschlusslänge 3.624,00 4.312,56

für jeden weiteren angefangenen Meter 104,00 123,76

2.1 Verlegung der Gashausanschlussleitung zusammen

mit der Auswechselung der Wasserhausanschlussleitung

Grundbetrag

für Versorgungsleitung bis 15 m Anschlusslänge 2.836,00 3.374,84

für jeden weiteren angefangenen Meter 52,00 61,88

3. In allen übrigen Fällen bei Anschluss an eine bereits

vorhandene Versorgungsleitung

Grundbetrag Nettopreise
1)

Bruttopreise
2)

für Versorgungsleitung bis 15 m Anschlusslänge 4.244,00 5.050,36

(Gesamtanschluss)

für Versorgungsleitung bis 11 m Anschlusslänge 2.048,00 2.437,12

(Hausanschluss)

für jeden weiteren angefangenen Meter 104,00 123,76

3.1 Verlegung der Gashausanschlussleitung zusammen 

mit der Auswechselung der Wasserhausanschlussleitung

Grundbetrag

für Versorgungsleitung bis 15 m Anschlusslänge 3.464,00 4.122,16

(Gesamtanschluss)

für Versorgungsleitung bis 11 m Anschlusslänge 1.476,00 1.756,44

(Hausanschluss)

für jeden weiteren angefangenen Meter 52,00 61,88

Anmerkung

Bei der Ermittlung der Anschlusslänge gilt die Versorgungsleitung als in der Mitte der Straße

verlaufend.
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4. Rückerstattung

Nettopreise
1)

Bruttopreise
2)

Der Anschlussnehmer ist berechtigt, auf dem

Privatgrundstück Erdarbeiten in Eigenleistung und 

auf eigene Verantwortung zu erbringen.

Er hat dabei die Vorgaben des Netzbetreibers einzuhalten.

Es werden kostenmindernd berücksichtigt:

1. für den selbst geschachteten und wieder

    verfüllten Graben                                                    je Meter 39,00 46,41

2. für die Herstellung des Mauerdurchbruchs                je Stück 150,00 178,5

5. Umsatzsteuer

Die Berechnung erfolgt zu den aufgeführten Nettopreisen. Die jeweils gesetzlich

festgelegte Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet.

1)
 ohne Umsatzsteuer 

2)
 incl. 19 % Umsatzsteuer
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